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Verkehrsunfall in Triesen

Mann zog sich
Fraktur an Fuss zu
TRIESEN/VADUZ Sowohl in Triesen als 
auch in Vaduz kam es am Montag zu 
je einem Verkehrsunfall. Ein Mann 
zog sich Frakturen zu, zudem ent-
stand Sachschaden. Das teilte die 
Landespolizei am Dienstag mit. Dem-
nach fuhr ein Mann gegen 9.45 Uhr 
mit dem Lastwagen der Kehrichtab-
fuhr rückwärts aus einer Nebenstras-
se auf die Runkelstrasse ein. Bei die-
sem Manöver geriet der Belader des 
Lastwagens mit seinem Fuss zwi-
schen  das Trittbrett am Fahrzeug-
heck und einer Mauer und zog sich 
Frakturen zu. In Vaduz fuhr zudem 
gegen 10.20 Uhr eine Frau mit ihrem 
Auto von der Hauptstrasse «Heilig-
kreuz» kommend in den «Linde-Krei-
sel» ein und missachtete den Vortritt 
einer Fahrzeuglenkerin, die sich be-
reits darin befand. Es kam zur Kollisi-
on. An beiden Personenwagen ent-
stand Sachschaden.  (red/lpfl)

Wo die Schweiz mitbestimmt
Coronavirus Die Regierung hat im Kampf gegen COVID-19 per Verordnung einschneidende Massnahmen getroffen und sich 
auf das Schweizer Epidemiengesetz berufen. Patricia Schiess vom Liechtenstein-Institut hat dieses Vorgehen näher betrachtet.

VON DANIELA FRITZ

Keine Frage, es musste 
schnell gehen, um eine wei-
tere Ausbreitung des Co-
ronavirus in Liechtenstein 

zu verhindern. Per Verordnung be-
schloss die Regierung am 28. Febru-
ar zunächst, analog zur Schweiz Ver-
anstaltungen über 1000 Personen zu 
verbieten. Am 13. März folgte dann 
jene COVID-19-Verordnung, die das 
soziale Leben drastisch einschränk-
te und erhebliche Auswirkungen auf 
die Wirtschaft hatte. Mittlerweile 
hat die Regierung einige der erlas-
senen Massnahmen gelockert. 
Bei all diesen Schritten stützte sich 
die Regierung auf das Schweizeri-
sche Epidemiengesetz, das aufgrund 
des Zollvertrags auch in Liechten-
stein Anwendung findet. Trotzdem 
ging Liechtenstein – vor allem im Bil-
dungsbereich – einen eigenen Weg. 
So waren Kindertagesstätten in der 

Schweiz beispielsweise nicht ge-
schlossen, in Liechtenstein jedoch 
schon. Dafür weicht das Fürstentum 
nun bei den Lockerungen vom Nach-
barn ab, seit Montag sind zum Bei-
spiel anders als in der Schweiz alle 
Geschäfte wieder offen.
Doch warum kann Liechtenstein in 
gewissen Fragen vom Schweizer 
Weg abweichen? Patricia Schiess, 
Forschungsleiterin Recht am Liech-
tenstein-Institut, beschäftigte sich 
in einem Arbeitspapier mit den Kom-
petenzen Liechtensteins und dem 
Einfluss des Schweizer Rechts in der 
Coronakrise. «Etwa vereinfacht 
kann man sagen, dass das Schweizer 
Epidemiegesetz auch das liechten-
steinische Epidemiengesetz ist», so 
Schiess. Grundsätzlich wird Liech-
tenstein darin wie ein Kanton be-
handelt. Anders als bei Kantonen 
hat der Schweizer Bundesrat aber 
auch in einer ausserordentlichen La-
ge – wie sie derzeit vorliegt – nicht 

die Kompetenz, um in Liechtenstein 
Massnahmen zu beschliessen. Das 
würde zu sehr in die Souveränität 
des Landes eingreifen. Liechtenstein 
muss aber bei der Bekämpfung der 
Pandemie gleich grosse Anstrengun-
gen wie die Schweiz unternehmen. 
Hier besteht jedoch ein gewisser 
Spielraum. Wenn sich also zum Bei-
spiel in Liechtenstein auch bei schö-
nem Wetter keine grösseren Grup-
pen ansammeln, könnte es auf eine 
Ausgangssperre verzichten – selbst 
wenn die Schweiz eine solche ver-
hängen würde. Nur dort, wo der 
Zollvertrag zum Tragen kommt, ist 
Liechtenstein zur Umsetzung der 
gleichen Massnahmen verpflichtet. 
So besteht beispielsweise bei den 
Grenzkontrollen, dem Verbot des 
Einkaufstourismus oder der Aus-
fuhrkontrolle für Schutzausrüstun-
gen kein nationaler Spielraum. 
Schiess konnte nicht feststellen, 
dass die Regierung gegen ihre Ver-

pflichtungen aus dem Epidemiege-
setz verstossen hätte. Sie betont 
aber: «Eingriffe in Grundrechte 
müssen verhältnismässig sein und 
dürfen deshalb nicht länger als 
zwingend notwendig andauern.» Die 
Regierung müsse also immer wieder 
prüfen, ob das Ziel auch anders er-
reicht werden könne. Ingesamt stellt 
sie der Regierung ein gutes Zeignis 
aus: Zu Beginn der Krise hätten die 
Kompetenzen bei der Regierung ge-
bündelt werden müssen, um ein ra-
sches Handeln sicherzustellen. 
«Beim Ausstieg aus dem Krisenmo-
dus geht es nun aber darum, so 
rasch als möglich wieder zum or-
dentlichen Gesetzgebungsprozess 
zurückzufinden und möglichst viele 
Personen und Institutionen in die 
Entscheidungen einzubeziehen», so 
Schiess. 

Die Publikation «Der Zollvertrag und die 
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus» 
fi nden Sie auf liechtenstein-institut.li. 

Nachgefragt Patricia 
Schiess hat den Einfluss 
des Schweizer Rechts in der 
Coronakrise und die Kompe-
tenzen Liechtensteins be-
leuchtet. 

VON DANIELA FRITZ

«Volksblatt»: Frau Schiess, wie beur-
teilen Sie das Vorgehen der Regie-
rung. Hat sie mit den COVID-19-Ver-
ordnungen richtig gehandelt und 
wo erkennen Sie Problematiken?
Patricia Schiess: Man muss zwi-
schen den «Verordnungen über 
Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus» und den übrigen Ver-
ordnungen unterscheiden, welche 
die Regierung zur Abfederung der 
wirtschaftlichen Folgen erlassen 
hat. Ich habe nur die ersteren ange-
schaut. Sie stützen sich auf das Epi-
demiengesetz und sollen die Ver-
breitung von COVID-19 stoppen. Die 
Eingriffe in die Freiheit von Men-
schen und Unternehmen sind mas-
siv. Sie zu lockern, ist anspruchsvoll. 
Noch immer weiss man wenig über 
das Virus. Aus einer menschenrecht-
lichen Perspektive sind Erleichte-
rungen dort am dringendsten, wo es 
um besonders verletzliche Men-
schen geht. In Heimen, Gefängnis-
sen oder beengten Wohnungen zum 
Beispiel. Es gilt im Übrigen daran zu 
erinnern, dass der Gesetzgeber ei-
nen Ermessensspielraum hat. Er 
darf nicht willkürlich oder diskrimi-

nierend handeln. Aber eine absolute 
Gleichbehandlung ist in der Recht-
setzung so gut wie nie möglich.

Der Landtag wurde kaum einbezo-
gen, was bei Verordnungen ja auch 
nicht nötig ist. Allerdings ist die 
Tragweite der getroffenen Massnah-
men enorm – inwiefern hätte man 
den Landtag also mehr involvieren 
können?
Je einschneidender Massnahmen 
sind und je länger sie fortbestehen, 
desto wichtiger ist es, den Landtag 
einzubinden. Hat sich die Lage so-
weit beruhigt, dass Entscheide nicht 
mehr innert weniger Stunden getrof-
fen werden müssen, können wieder 
mehr Vernehmlassungen durchge-
führt werden. So kann sich die Zivil-
gesellschaft artikulieren.

Wie weit und in welchen Bereichen 
darf denn Liechtenstein von der 
Schweiz abweichen?
Der Zollvertrag betrifft vor allem 
den Warenhandel, und das Epide-
miengesetz verpf lichtet zur Be-
kämpfung der Pandemie. Solange 
Liechtenstein denselben Schutz der 
Gesundheit erreicht, kann das Land 
in denjenigen Bereichen eigene We-
ge gehen, die weder in der Zollver-
tragsmaterie noch ausdrücklich im 
Epidemiengesetz geregelt sind – wie 
der Personen- und Warenverkehr, 
Laboratorien oder Heilmittel. Spiel-
räume bestehen in den Bereichen 
Bildung, Besuche in Altersheimen, 
Öffnung von Kinos oder Schwimm-
bädern. Weil die Grenze zur Schweiz 

offen ist, tut Liechtenstein aller-
dings gut daran, nicht nur zu überle-
gen, was rechtlich zulässig ist, son-
dern auch was politisch klug ist. 
Schliesslich will niemand Menschen-
massen anziehen, die neue Anste-
ckungen oder eine Verstimmung der 
Nachbarn provozieren.

Welche Konsequenzen könnte die 
Schweiz treffen, wenn Liechtenstein 
nicht mitzieht? Könnte sie beispiels-
weise die Grenzen dicht machen?
Erstaunlicherweise finden sich im 
Epidemiengesetz keine Zwangsmit-
tel des Bundes gegenüber den Kan-
tonen. Der Bundesrat darf Anord-
nungen treffen, umsetzen müssen 
sie aber die Kantone. Die einzige Be-
stimmung im Gesetz, die dem Bun-
desrat die Möglichkeit gibt, den Kan-
tonen gewisse Vorgaben über den 
Vollzug zu machen, gilt im Verhält-
nis zu Liechtenstein ausdrücklich 
nicht. Auch der Zollvertrag gäbe der 
Schweiz keine griffigen Mittel in die 
Hand: Können sich die Vertragspar-
teien nicht auf diplomatischem Weg 
einigen, müssen die Streitfragen ei-
nem Schiedsgericht unterbreitet 
werden. Soweit ich gelesen habe, 
war dies bis jetzt noch nie nötig. Der 
Vertrag kann zwar von jeder Partei 
gekündigt werden. Die Kündigungs-
frist beträgt jedoch ein Jahr.

Anders als in der Schweiz könnten 
die Verordnungen vor dem Staatsge-
richtshof (StGH) angefochten wer-
den. Rechnen Sie mit einem solchen 
Schritt? Und wie liefe das ab?

Bei der Anfechtung von Verordnun-
gen muss man zwei Konstellationen 
unterscheiden: Jemand wird ge-
büsst, weil er bei der Einreise aus 
Österreich mit einem Auto voller 
Einkaufstaschen erwischt wird. Er 
ficht diese Busse an und macht da-
bei geltend, dass das Verbot von Ein-
kaufstourismus in der COVID-19-Ver-
ordnung gegen verfassungsmässige 
Rechte verstosse. Überdies können 
100 Stimmberechtigte vom StGH 
verlangen, eine Verordnung abs-
trakt auf ihre Übereinstimmung mit 
Gesetz, Verfassung und Staatsver-
trägen zu prüfen. Dies können sie in-
nert eines Monats ab Kundmachung 
der Verordnung tun, unabhängig da-
von, ob sie von ihr betroffen sind. 
Die Verordnung vom 13. März 2020 
ist älter als einen Monat. Viele ihrer 
Bestimmungen sind aber erst weni-
ge Tage alt. Überdies stehen gemäss 
COVID-19-VJBG bis zum 15. Juni 2020 
Fristen still. Wer will, dass der StGH 
Bestimmungen der COVID-19-Ver-
ordnung prüft, müsste ein Begehren 
an den StGH formulieren und mit-
tels Leserbrief, Social Media etc. um 
Unterschriften werben.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Patricia Schiess: «Je länger die 
Massnahmen bestehen, desto wichtiger 
ist es, den Landtag einzubinden»

Patricia Schiess ist seit 2016 
Forschungsbeauftrage und seit 2019 
Forschungsleiterin Recht am 
Liechtenstein-Institut. (Foto: ZVG)

Leser fragen
Wie viele Personen 
wurden getestet?
Bis Mittwochabend wurden in Liechtenstein 
insgesamt 82 Personen positiv auf das Coro-
navirus getestet, wobei der Grossteil bereits 
wieder genesen ist (Stand: 28. April). Laut 
Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini wur-
den über die Hotline beziehungsweise das 
Landesspital bisher rund 1500 Personen ge-
testet – also etwa 4 Prozent der Bevölke-
rung. Dazu kommen noch etwa 500 Mitar-
beiter der Alterspflege, die seit vergangener 
Woche systematisch einmal pro Woche zur 
Früherkennung getestet werden. Dabei han-
delt sich immer um dieselben Personen, dar-
unter auch Grenzgänger. (df)

Falls Sie weitere Fragen rund um das Thema 
Coronavirus haben, können Sie diese gern an 
redaktion@volksblatt.li schicken. Wir versu-
chen, diesen so gut wie möglich nachzugehen.

In Heimen und Spitälern

Besuchsverbot wird 
bald gelockert
ST. GALLEN Besuche in Alters- und 
Pflegeheimen sowie Spitälern sollen 
im Kanton St. Gallen ab dem 11. Mai 
mit Einschränkungen wieder mög-
lich sein. Das kantonale Gesundheits-
departement kündigte am Dienstag 
eine Lockerung der Bestimmungen 
an. Bis zu diesem Datum bleiben die 
aktuell geltenden Besuchsverbote be-
stehen. Sie dienen dem Schutz derje-
nigen Personen, die bei einer Infekti-
on mit dem Coronavirus ein erhöhtes 
Risiko haben, wie der Kanton 
schreibt. Die Lockerungsmöglichkei-
ten werden davon abhängen, wie das 
Coronavirus sich in den kommenden 
Wochen ausbreitet. Bewohnerinnen 
und Bewohner von Alters- und Pfle-
geheimen gehören zu den besonders 
gefährdeten Personen. Bei ihnen 
kann das Coronavirus einen schwe-
ren Verlauf nehmen. In Spitälern sei 
ebenfalls besondere Vorsicht gebo-
ten, heisst es. Es gehe um den Schutz 
geschwächter Patientinnen und Pati-
enten, aber auch des Gesundheits-
personals. Das Gesundheitsdeparte-
ment hatte Mitte März entschieden, 
Besuche in Spitälern sowie Alters- 
und Pflegeheimen stark einzuschrän-
ken. Erlaubt sind seither nur noch 
Besuche von Personen, die sich in 
ausserordentlichen Situationen be-
finden. Dazu gehören zum Beispiel 
Eltern von Kindern im Spital, Partner 
von Gebärenden oder Angehörige 
von palliativen Patientinnen und Pa-
tienten oder Bewohnerinnen und Be-
wohnern in Heimen.  (sda)

Besucherbox bringt ein
bisschen Normalität ins Altersheim
In einem Pflegeheim in Steffisburg (Kanton 
Bern) empfangen seit vergangenem Wochenen-
de Bewohnerinnen und Bewohner trotz corona-
bedingten Besuchsverbots Besucher. Möglich 
machts eine «Besucherbox», die vor das Gebäu-
de gestellt worden ist. Wie Christoph Hubacher 
von der Burgergemeinde Thun am Dienstag auf 
Anfrage sagte, befinden sich die Heimbewohner 
bei diesen Besuchen im Innern des Gebäudes, in 
einem Seminarraum. Von den Besuchern in der 
Besucherbox ausserhalb des Heims trennt sie 
die normale Glasscheibe des Gebäudes. Mikro-
fone und Lautsprecher überwinden die akusti-
sche Barriere, welche die Fassade darstellt. 
Erstmals (rudimentär) umgesetzt wurde die
Besucherbox-Idee jedoch im Alters- und
Pflegeheim Risi in Wattwil (Kanton St. Gallen).

Ansturm

Verkehrschaos 
beim McDonald’s 
in Triesen
TRIESEN Wie die Landespolizei 
gestern via Facebook mitteilte, 
sei am Montag in Triesen auf-
grund des Feierabendverkehrs 
und der dortigen Möglichkeit 
zum «Take Away Food» ein sol-
ches Verkehrschaos entstan-
den, dass neben dem Gemein-
depolizisten auch die Landes-
polizei zum Einsatz kommen 
musste. Der Grund: Die Wie-
dereröffnung der Drive-Ins von 
McDonald’s in der Schweiz und 
Liechtenstein Anfang der Wo-
che.  (Text: red; Foto: lpf l)
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